
38 AMTSBLATT 
DER ERZDIÖZESE FREIBURG 

Freiburg im Breisgau, den 4. Dezember 1995 

Vorläufige Bischöfliche Richtlinien für katholische Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach § 219 StGB in Verbindung mit den §§ 5-7 des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG). — Umpfarrung des Schriesheimer Fußweges von Schriesheim nach Ladenburg. — Handreichung zur 

Firmpastoral in der Erzdiözese Freiburg. 

Nr. 158 

Vorläufige Bischöfliche Richtlinien für katholische 
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen 
nach §219 StGB in Verbindung mit den §§5-7 
des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) 

Mit großer Sorge haben die deutschen Bischöfe zur Kenntnis 

genommen und immer wieder deutlich erklärt, daß durch die 

1976 erfolgte Änderung des §218 StGB der uneingeschränkte 

Schutz des ungeborenen Kindes staatlicherseits nicht mehr 

gewährleistet ist. 

Das am 25. August 1995 verkündete Schwangeren- und Fa¬ 

milienhilfeänderungsgesetz (SFHÄndG) bedeutet trotz eini¬ 

ger Verbesserungen eine weitere Verschlechterung des Le¬ 
bensschutzes. Deshalb wird sich die katholische Kirche mit 

diesem Gesetz nicht abfinden. 

Das Bemühen der Kirche, ihre Beratungstätigkeit auch unter 

den veränderten Bedingungen des neuen Gesetzes auszu¬ 

üben, geschieht aus ihrem Selbsrverständnis und ihrem eige¬ 

nen Auftrag sowie in Verantwortung gegenüber dem unge¬ 

borenen Kind und der in Not geratenen Frau und ihrer Fa¬ 

milie. Eine Zustimmung zum vorliegenden Gesetz ist damit 

nicht verbunden. Auch die endgültige Entscheidung der 

Deutschen Bischofskonferenz über eine Fortsetzung der Be¬ 

ratung innerhalb des gesetzlichen Rahmens wird damit nicht 

vorweggenommen. 

Katholische Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen wer¬ 

den - unbeschadet einer staatlichen Anerkennung - vom zu¬ 

ständigen Diözesanbischof anerkannt. 

Für katholische Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen 

gelten folgende Richtlinien: 

§1 

Ziel der Beratung ist der Schutz des ungeborenen Kindes. 

Die Beratung hat sich von dem Bemühen leiten zu lassen, 

die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft und zur An¬ 

nahme ihres Kindes zu ermutigen, ihr Perspektiven für ein 

Leben mit dem Kind zu eröffnen durch Überwindung der 

Not- und Konfliktlage, in der sich die Schwangere befindet. 

Dabei ist der Frau bewußtzumachen, daß das ungeborene 

Kind in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr gegen¬ 

über ein eigenes Recht auf Leben hat und daß das mensch¬ 

liche Leben von Anfang an unverfügbar ist. Zugleich soll 

deutlich gemacht werden, daß aus der Sicht des christlichen 

Glaubens niemand über das Leben des ungeborenen Kindes 

verfügen darf. 

§2 

(1) Die Beratung erfolgt ganzheitlich und umfassend. Das 

Leben des ungeborenen Kindes kann nur mit der Mutter 
und durch sie geschützt werden. Die Beratung soll der 

Frau helfen, ihrer Verpflichtung gegenüber dem ungebo¬ 

renen Kind gerecht zu werden. In einfühlsamem Ge¬ 

spräch und durch fachliche Klärung der Konfliktsitua¬ 
tion will die Beratung die Bereitschaft wecken, die Pro¬ 

bleme zu erkennen und sich damit auseinanderzusetzen. 

Gemeinsam mit der Frau sollen Wege aus der Konflikt¬ 

lage gesucht und das Vertrauen in eine gemeinsame Zu¬ 

kunft mit dem Kind gestärkt werden. 

(2) Die Beratung muß auf die Situation der ratsuchenden 

Frau eingehen unter Berücksichtigung ihrer gesamten Le¬ 

bensverhältnisse in persönlicher, familiärer, beruflicher, 

wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht. Sie muß auch auf 

die physischen und psychischen Folgen einer Abtreibung 

aufmerksam machen. Eine Beratung ist nur möglich, 

wenn sich die Ratsuchende ihrerseits auf das gemeinsame 

Bemühen um Konflikterhellung und Konfliktüberwin¬ 

dung im Beratungsgespräch einläßt. 

(3) Mit Einverständnis der Schwangeren und sofern es sinn¬ 

voll erscheint, soll die Beratung weitere Personen einbe¬ 

ziehen, vor allem den Vater des Kindes und andere 

Angehörige, die zur Lösung des Konfliktes beitragen kön¬ 

nen. 

(4) Soweit erforderlich, sollen mit Einverständnis der 

Schwangeren weitere sachverständige Personen hinzuge¬ 

zogen werden. 
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§3 

Das Konzept der katholischen Schwangerschaftskonfliktbe¬ 

ratungsstellen verknüpft persönliche Beratung mit konkreter 

Hilfe und eröffnet dadurch eine Perspektive für ein Leben 

mit dem Kind. 

Die Beratung schließt die Gewährung und Vermittlung der zur 

Verfügung stehenden Hilfen für Schwangere, Mütter und Kin¬ 

der ein, die die Fortsetzung der Schwangerschaft und die Lage 

von Mutter und Kind erleichtern. Eine längerfristige Begleitung 

von Mutter und Kind über die Geburt hinaus wird angeboren. 

§4 

Die Beratung soll frühzeitig und unverzüglich erfolgen. 

Kathohsche Beratungsstellen lehnen eine Beratung dann ab, 

wenn für die beratende Person offensichtlich ist, daß eine 

Beratung im Sinne dieser Richtlinien wegen eines bestehen¬ 

den Zeitdrucks nicht möglich ist. 

§5 

(1) Die Beratungsstelle stellt nach Abschluß der Beratung auf 

Wunsch der Schwangeren einen mit Namen und Datum 

versehenen Nachweis darüber aus, daß eine Beratung im 

Sinne dieser Richtlinien stattgefunden hat {Anlage 1). 

Aus der Bescheinigung muß hervorgehen, daß 

- die Beratung mit dem Ziel geführt wurde, das Leben 

des ungeborenen Kindes zu erhalten und zu schützen, 

- Informationen vermittelt und praktische Hilfen an- 
geboten wurden, die die Fortsetzung der Schwanger¬ 

schaft und die Lage von Mutter und Kind erleichtern, 

- auf die Möglichkeit einer weiteren Beratung und Be¬ 

gleitung während der Schwangerschaft und nach der 

Geburt des Kindes hingewiesen wurde. 

(2) Hält die beratende Person eine Fortsetzung des Bera¬ 
tungsgespräches für notwendig, soll diese unverzüglich 

erfolgen. 

(3) Ein Nachweis wird nicht ausgestellt, wenn 

- die ratsuchende Frau sich nicht auf eine Beratung im 

Sinne dieser Richtlinien eingelassen hat, 

- die ratsuchende Frau der Beratungsstelle gegenüber 

anonym geblieben ist, 

- die beratende Person die Beratung als noch nicht ab¬ 

geschlossen ansieht. 

§6 

Es ist weder mit dem Selbstverständnis katholischer Bera¬ 

tungsarbeit noch mit dem Schutzkonzept der Beratungsrege¬ 

lung vereinbar, 

- Ratsuchende auf Ärzte, Krankenhäuser oder Einrich¬ 

tungen hirizuweisen, die Schwangerschaftsabbrüche 

vornehmen, 

- Anträge zur Finanzierung von Schwangerschaftsab- 

brüchen auszulegen, auszufüllen oder dabei unter¬ 

stützend mitzuwirken. 

- sich durch Gutachten, Stellungnahmen oder Erteilung 
von Auskünften an einer ärzthchen Indikationsfest¬ 
stellung oder deren Vorbereitung zu beteihgen. 

§7 

Im Falle einer medizinischen oder kriminologischen Indika¬ 
tion ist eine Pflichtberatung nach dem Gesetz nicht vorge¬ 
schrieben. Dennoch ist es angezeigt, auch in diesen Konflikt¬ 
fällen das Angebot der Beratung zu machen. Die Kirche steht 
dafür mit ihren Beratungsstellen und ihren weiterführenden 
Fachdiensten zur Verfügung, insbesondere bei einer mögli¬ 
chen Behinderung des Kindes. 

§8 

Zu den Aufgaben katholischer Beratungsstellen gehört auch 
die Beratung und Begleitung von Frauen nach einer Abtrei¬ 
bung. 

§9 

Die Beratung ist unentgeltlich. 

§10 

In der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle soll minde¬ 
stens eine qualifizierte Fachkraft hauptberuflich tätig sein. 
Sie muß nach Fähigkeit und Erfahrung die Eignung für Kon¬ 
fliktberatung haben und über umfassende Kenntnisse in den 
sozialen Hilfemöglichkeiten verfügen. 

Die Beratungsstellen können weitere sachkundige Personen, 
insbesondere Seelsorger, Ärzte, Psychologen, Sozialpädago¬ 
gen/Sozialarbeiter und Juristen, hinzuziehen. 

§11 

Über alle in der Beratung anvertrauten Angelegenheiten ist 
Verschwiegenheit zu bewahren. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstellen 
haben sich über die einschlägigen Rechtsvorschriften gründ¬ 
lich zu informieren, insbesondere über die Verschwiegen¬ 
heitspflicht (§ 203 Abs. 1 Ziff. 4a StGB), das Zeugnisverwei¬ 
gerungsrecht (§§ 53, 53a StPO) und das Beschlagnahmever¬ 
bot (§ 97 StPO). 

§12 

Die Träger der Beratungsstellen sorgen dafür, daß sich alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die spezifische Zu¬ 
satzqualifikation hinaus ständig fortbilden. 

Die katholischen Beratungsstellen verpflichten sich zu regel¬ 
mäßigem Erfahrungsaustausch. 

Die von den Diözesen/Diözesancaritasverbänden und vom 
Deutschen Caritasverband sowie dem angeschlossenen So¬ 
zialdienst katholischer Frauen angebotenen oder empfohle¬ 
nen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen sind von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Beratungsstellen 
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wahrzunehmen. Näheres regeln die Ausführungsbestim¬ 

mungen. 

§13 

Im Hinbhck auf die besonderen Anforderungen der Schwan¬ 

gerschaftskonfliktberatung ist über die Fort- und Weiterbil¬ 

dung hinaus das Angebot einer kontinuierlichen pastoralen 

Begleitung notwendig, das die Diözese sicherstellt. 

§14 

Die Beratungsstellen und ihre Beratungszeiten werden öf¬ 

fentlich bekannt gemacht. 

Darüber hinaus soll ein Telefondienst ratsuchenden schwan¬ 

geren Frauen die Kontaktaufnahme und eine kurzfristige Be¬ 

ratung ermöglichen. 

§15 

(1) Die Anerkennung katholischer Beratungsstellen erfolgt 

durch den zuständigen Diözesanbischof nach Anhörung 
des Diözesancaritasverbandes. Die bischöfliche Anerken¬ 

nung ist für katholische Beratungsstellen Voraussetzung, 

auch als staatlich anerkannte Beratungsstellen tätig zu 

sein. 

(2) In dem Antrag auf Anerkennung durch den Diözesanbi¬ 

schof hat sich der Träger schrifthch zu verpflichten, daß die 

Beratungsstelle entsprechend diesen Richtlinien tätig ist. 

§16 

Alle in den katholischen Beratungsstellen tätigen Mitarbeite¬ 

rinnen und Mitarbeiter verpflichten sich schriftlich auf die 
Einhaltung dieser RichtÜnien. Diese Erklärung {Anlage 2) ist 

zu den Personalakten zu nehmen. 

Die Nichteinhaltung dieser Richtlinien hat arbeitsrechtliche 

Konsequenzen. 

§17 

(1) Der Diözesanbischof veranlaßt im Abstand von drei Jah¬ 

ren eine Überprüfung der Beratungsstelle im Hinblick 

auf die Qualität der Arbeit und die Einhaltung dieser 

Richthnien. 

(2) Die kirchliche Anerkennung wird widerrufen, wenn ge¬ 

gen die Zielsetzung der Beratung und gegen diese Richt¬ 

linien verstoßen wird. 

(3) Die Anerkennung und der Widerruf der Anerkennung 

werden im Amtsblatt der Diözese bekannt gemacht. 

Würzburg, den 21. November 1995 

Ständiger Rat der Deutschen Bischofskonferenz 

Die vom Ständigen Rat der Deutschen Bischofskonferenz 

am 21. November 1995 beschlossenen Vorläufigen Bischöfli¬ 

chen Richtlinien für katholische Schwangerschaftskonfhkt- 
beratungsstellen nach §219 StGB in Verbindung mit den 
§§5-7 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) setze 

ich hiermit für die Erzdiözese Freiburg in Kraft. 

Freiburg, den 25. November 1995 

Erzbischof 

Nr. 159 

Umpfarrung des Schriesheimer Fußweges 
von Schriesheim nach Ladenburg 

Nach Anhörung des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis 

trenne ich hiermit mit Wirkung vom 1. Januar 1996 die An¬ 

wesen Schriesheimer Fußweg 9-17 von der römisch-katho¬ 

lischen Pfarrei und Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt 

Schriesheim los und teile sie der römisch-katholischen Pfar¬ 

rei und Kirchengemeinde St. Gallus Ladenburg zu. 

Freiburg, den 17. Oktober 1995 

Erzbischof 

Nr. 160 Ord. 14. 11.1995 

Handreichung zur Firmpastoral in der 
Erzdiözese Freiburg 

Die Sakramentenpastoral nimmt in den Gemeinden breiten 

Raum ein - und dies nicht ohne Grund: In der Feier der Sa¬ 

kramente verdichtet sich das Leben der Kirche. Entsprechend 

hat sich auch im Rahmen der pastoralen Initiative „Mitein¬ 

ander Kirche sein - für die Welt von heute“ das Freiburger 

Diözesanforum eingehend mit der Sakramentenpastoral be¬ 

faßt und mehrere Voten dazu formuhert. 

Seit Jahren ist besonders die Firmung immer wieder Gegen¬ 

stand intensiven theologischen Fragens und praktischen Ver- 

suchens in den Pfarrgemeinden unserer Erzdiözese. Hier ist 

ein Erfahrungsschatz entstanden, den es wahrzunehmen und 

für die Firmpastoral unseres Bistums insgesamt fruchtbar zu 

machen gilt. 

Nach eingehenden Beratungen in Priesterrat, Dekanekonfe¬ 

renz und Diözesanpastoralrat der Erzdiözese ist mit Datum 

von 1. September 1995 die „Handreichung zur Firmpastoral 

in der Erzdiözese Freiburg“ als Heft 3 der „Impulse aus der 

Pastoralen Initiative“ erschienen. Diese „Handreichung“ gilt 
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als verbindliche Grundlage für die Praxis der Firmpastoral in 

der Erzdiözese Freiburg. Sie wird daher dem persönlichen 

Studium und der Beratung in allen mit der Firmung befaßten 

Pastoralen Gremien empfohlen und soll auch Gegenstand 

entsprechender Studientage sein. 

Unter den äußeren Veränderungen gegenüber der bisherigen 

diözesanen Firmpraxis fäUt der für die meisten Dekanate ver¬ 

änderte Firmrhythmus ins Auge. Bereits mit Schreiben vom 

26. Juni 1995 hat der Generalvikar den Dekanen mitgeteilt, 

daß künftig in allen Dekanaten der Erzdiözese ein zweijähri¬ 

ger Firmrhythmus gilt. „Auf situative und altersspezifische 

Belange kann so leichter und mit größerer Beweglichkeit 
Rücksicht genommen werden. Zudem wird das Firmsakra¬ 

ment in das Leben der Pfarrgemeinde selbstverständlicher 
integriert“ (Handreichung S. 26). 

Die Firmungen in den einzelnen Dekanaten erfolgen gleich¬ 

bleibend und schwerpunktmäßig in den Monaten Juni/Juli 

bzw. Oktober/November. Eine langfristige Planung der 

Schritte in der Firmpastoral ist damit gewährleistet. Innerhalb 

des genannten Zeitrahmens werden die konkreten Firmter¬ 

mine vom Sekretariat des Erzbischofs nach Rücksprache mit 

den Dekanen festgelegt. 

Müssen aus plausiblen Gründen Firmungen längerfristig ver¬ 

schoben werden (Pfarrerwechsel, Kirchenrenovation u. ä.), 

so ist dies mit dem Sekretariat des Erzbischofs abzusprechen. 

Der Erzbischof wird dann in der Regel einen nichtbischöfli¬ 

chen Firmspender beauftragen. Auf jeden Fall soll eine solche 

Pfarrei sich danach wieder in den regulären Firmrhythmus 

des Dekanates einreihen. 

Durch die mit dem Zwei-Jahres-Rhythmus verbundene Ver¬ 
mehrung der Firmtermine wird es den Bischöfen nicht mehr 
möglich sein, alle Firmungen selbst zu spenden. Als nicht¬ 
bischöfliche Firmspender werden vorrangig die Domkapitu¬ 
lare, Regionaldekane und Dekane beauftragt werden. In der 
konkreten Planung ist darauf zu achten, daß bei der Eintei¬ 

lung der Firmspender für die einzelnen Pfarrgemeinden in 

der Regel ein Wechsel von bischöflichen und nichtbischöfli¬ 

chen Firmspendern erfolgt (vgl. Handreichung S. 25). 

Die Firmfeiern in einem Dekanat sollen in einem engen zeit- 

hchen Zusammenhang bleiben. So kann nicht nur leichter eine 

Abstimmung in der Kooperation insbesondere der Firm- 

gruppenbegleiterZ-iimen zwischen mehreren Pfarrgemeinden, 

sondern auch die Verdeutlichung der Firmung als eines pa- 

storalen Schwerpunktes in die Öffentüchkeit hinein erfolgen. 

Mit den Tagen der Firmspendung verbunden ist in der Regel 

der sogendsmte „Firmdies“, meist am Freitagvormittag. Dabei 
werden anstehende Fragen der Pastoral und aktuelle Vor¬ 

gänge in Kirche und Gesellschaft besprochen. 

Seit Jahren wird die Frage nach dem angemessenen Firmalter 

theologisch und pastoral-praktisch intensiv diskutiert. Zwi¬ 

schen den entgegengesetzten Positionen ergibt sich aus viel¬ 

facher Erfahrung unter den gegenwärtigen Bedingungen die 

in der „Handreichung“ formulierte Regel, daß Information 

und Einladung der Jugendlichen zur Firmvorbereitung noch 

während der (Regel-)Schulzeit erfolgen soll. So kann nicht 

selten an bisherige Lebensbezüge (z. B. Jugendtreff, Reli¬ 

gionsunterricht) angeknüpft werden und zugleich eine zu¬ 
nehmend persönliche Glaubensentscheidung zum Tragen 

kommen (vgl. Handreichung S. 23). 

Wo sich in den Pfarrgemeinden eines Dekanates das heute 

dringliche und vielgenannte Anliegen einer „kooperativen 

Pastoral“ in der Firmpastoral konkretisiert, da werden für 

diese Pfarrgemeinden auch ermutigende Impulse über den 

unmittelbaren Zusammenhang der Firmung hinaus eewach- 

sen. 

Die „Handreichung zur Firmpastoral“ kann bestellt werden 

beim: 

Erzbischöflichen Seelsorgeamt - Vertrieb, 

Postfach 4 49, 79004 Freiburg i. Br. 

Erzbischöfliches Ordinariat 
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